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RESOLUTION 57/14 

Verabschiedet auf der 52. Plenarsitzung am 19. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/559, Ziffer 8)1. 

57/14. Stand der Zusatzprotokolle zu den Genfer Ab-
kommen von 1949 über den Schutz der Opfer be-
waffneter Konflikte 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32/44 vom 8. De-
zember 1977, 34/51 vom 23. November 1979, 37/116 vom 
16. Dezember 1982, 39/77 vom 13. Dezember 1984, 41/72 
vom 3. Dezember 1986, 43/161 vom 9. Dezember 1988, 45/38 
vom 28. November 1990, 47/30 vom 25. November 1992, 
49/48 vom 9. Dezember 1994, 51/155 vom 16. Dezember 
1996, 53/96 vom 8. Dezember 1998 und 55/148 vom 12. De-
zember 2000, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs2, 

 mit Dank an die Mitgliedstaaten und das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz für ihre Beiträge zu dem Bericht 
des Generalsekretärs, 

 überzeugt von dem bleibenden Wert der geltenden humani-
tären Regeln für bewaffnete Konflikte und von der Notwendig-
keit, diese Regeln unter allen in den einschlägigen völkerrecht-
lichen Übereinkünften erfassten Umständen bis zu der mög-
lichst baldigen Beendigung eines solchen Konflikts zu achten 
und ihnen Achtung zu verschaffen, 

 unter nachdrücklichem Hinweis auf die Möglichkeit, gemäß 
Artikel 90 des Protokolls I3 im Zusammenhang mit einem be-
waffneten Konflikt die Internationale Ermittlungskommission 
in Anspruch zu nehmen, und unter Hinweis darauf, dass die In-
ternationale Ermittlungskommission gegebenenfalls durch ihre 
Guten Dienste die Wiederherstellung der Achtung der Genfer 
Abkommen4 und des Protokolls erleichtern kann, 

 sowie unter nachdrücklichem Hinweis darauf, dass es gilt, 
das bestehende humanitäre Völkerrecht durch seine universale 
Akzeptanz zu konsolidieren und dafür zu sorgen, dass es auf 
einzelstaatlicher Ebene weit verbreitet und voll angewandt 
 
1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Antigua und Barbuda, Argentinien, Äthiopien, Australien, 
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, 
Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Däne-
mark, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Griechenland, Gua-
temala, Irland, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Jugoslawien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kenia, Kongo, Kroatien, Kuba, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malta, Mexiko, Monaco, Mongolei, 
Mosambik, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Peru, 
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische 
Föderation, Sambia, Schweden, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Trinidad und 
Tobago, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 
2 A/57/164 und Add.1. 
3 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1125, Nr. 17512. 
4 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. 

wird, und mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über alle Verstöße 
gegen die Genfer Abkommen und die beiden Zusatzproto-
kolle5, 

 mit Befriedigung feststellend, dass die Zahl der einzelstaat-
lichen Kommissionen und sonstigen Gremien zunimmt, die auf 
einzelstaatlicher Ebene an der Beratung von Behörden über die 
Durchführung, Verbreitung und Weiterentwicklung des humani-
tären Völkerrechts mitwirken, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Tagung von 
Vertretern dieser Gremien, die das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz vom 25. bis 27. März 2002 in Genf veranstaltete, 
um die Weitergabe konkreter Erfahrungen und einen Mei-
nungsaustausch über ihre jeweilige Rolle und die Herausforde-
rungen, mit denen sie konfrontiert sind, zu erleichtern, 

 eingedenk der Funktion des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz, den Opfern bewaffneter Konflikte Schutz zu ge-
währen, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den fortgesetzten 
Bemühungen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 
um die Förderung und Bekanntmachung des humanitären Völ-
kerrechts, insbesondere der Genfer Abkommen und der beiden 
Zusatzprotokolle, 

 daran erinnernd, dass sich die sechsundzwanzigste Interna-
tionale Rotkreuz- und Rothalbmond-Konferenz die von der 
Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe für den Schutz 
von Kriegsopfern ausgearbeiteten Empfehlungen zu eigen ge-
macht hat, so auch die Empfehlung, dass der Verwahrer der 
Genfer Abkommen regelmäßige Tagungen der Vertragsstaaten 
dieser Abkommen veranstalten soll, um allgemeine Probleme 
im Zusammenhang mit der Anwendung des humanitären Völ-
kerrechts zu behandeln, 

 erfreut darüber, dass am 26. März 1999 in Den Haag ein 
zweites Protokoll6 zu der Haager Konvention von 1954 zum 
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten7 verab-
schiedet wurde, und mit Genugtuung über die bisher eingegan-
genen Ratifikationen, 

 anerkennend, dass sich das am 1. Juli 2002 in Kraft getre-
tene Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs8 auf 
die schwersten Verbrechen nach dem humanitären Völkerrecht 
erstreckt, die die internationale Gemeinschaft als Ganzes ange-
hen, und dass nach dem Statut zwar jeder Staat zur Ausübung 
seiner Strafgerichtsbarkeit über die für solche Verbrechen Ver-
antwortlichen verpflichtet ist, dass darin aber gleichzeitig die 
Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft zum Aus-

 
5 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. 
6 International Legal Materials, Vol. XXXVIII, S. 769. 
7 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 249, Nr. 3511. 
8 Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipo-
tentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 
15 June-17 July 1998, Vol. I: Final documents (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.02.I.5), Abschnitt A. 
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druck kommt, der Straflosigkeit der Urheber solcher Verbre-
chen ein Ende zu setzen und so zu deren Verhütung beizutra-
gen, 

 anerkennend, wie nützlich es ist, den Stand der für den 
Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte relevanten Überein-
künfte des humanitären Völkerrechts in der Generalversamm-
lung zu erörtern, 

 Kenntnis nehmend von dem im Juni 2002 begangenen fünf-
undzwanzigsten Jahrestag der Zusatzprotokolle zu den Genfer 
Abkommen sowie von den insbesondere von der Schweiz und 
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz organisierten 
Gedenkveranstaltungen, die an die wichtige Errungenschaft des 
verstärkten Schutzes von Zivilpersonen in bewaffneten Kon-
flikten erinnerten, 

 1. begrüßt die nahezu universale Annahme der Genfer 
Abkommen von 19494 und nimmt Kenntnis von der Tendenz 
hin zu einer ähnlich umfassenden Annahme der beiden Zusatz-
protokolle von 19775; 

 2. appelliert an alle Vertragsstaaten der Genfer Abkom-
men, in Erwägung zu ziehen, soweit nicht bereits geschehen, 
möglichst bald Vertragsparteien der Zusatzprotokolle zu wer-
den; 

 3. fordert alle Staaten, die bereits Vertragsparteien des 
Protokolls I3 sind, beziehungsweise alle Nichtvertragsstaaten, 
sobald sie Vertragsparteien des Protokolls I werden, auf, die in 
Artikel 90 dieses Protokolls vorgesehene Erklärung abzugeben; 

 4. fordert alle Staaten auf, in Erwägung zu ziehen, soweit 
nicht bereits geschehen, Vertragsparteien der Konvention von 
1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten7 
und der beiden dazugehörigen Protokolle sowie anderer ein-
schlägiger Verträge des humanitären Völkerrechts zu werden, 
die sich auf den Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte bezie-
hen; 

 5. fordert alle Vertragsstaaten der Zusatzprotokolle zu 
den Genfer Abkommen auf, für ihre weite Verbreitung und 
vollständige Anwendung zu sorgen; 

 6. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem auf der 
siebenundzwanzigsten Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Konferenz verabschiedeten Aktionsplan, insbesondere 
von dem erneuten Hinweis auf die Wichtigkeit des universalen 
Beitritts zu den Verträgen des humanitären Rechts und ihrer 
wirksamen Durchführung auf einzelstaatlicher Ebene, und be-
grüßt die von vielen Staaten unternommenen Anstrengungen 
zur Erfüllung ihrer auf dieser Konferenz gemachten Zusagen in 
Bezug auf das humanitäre Völkerrecht; 

 7. erklärt, dass das humanitäre Völkerrecht wirksamer 
umgesetzt werden muss; 

 8. begrüßt es, dass das Internationale Komitee vom Ro-
ten Kreuz die Bemühungen der Mitgliedstaaten, Gesetzge-
bungs- und Verwaltungsmaßnahmen zur Umsetzung des huma-

nitären Völkerrechts zu ergreifen, und die Förderung des dies-
bezüglichen Informationsaustauschs zwischen Regierungen 
durch Beratende Dienste unterstützt; 

 9. begrüßt außerdem die wachsende Zahl einzelstaatli-
cher Kommissionen oder Ausschüsse zur Umsetzung des hu-
manitären Völkerrechts, zur Förderung der Einbindung der Ver-
träge des humanitären Völkerrechts in innerstaatliches Recht 
und zur Verbreitung der Regeln des humanitären Völkerrechts; 

 10. begrüßt ferner das Inkrafttreten des Fakultativproto-
kolls zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betref-
fend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten9 
am 12. Februar 2002 und fordert alle Staaten auf, zu erwägen, 
Vertragsparteien dieses Protokolls zu werden; 

 11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung, ausgehend von den sei-
tens der Mitgliedstaaten und des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz eingegangenen Informationen, einen Bericht über 
den Stand der Zusatzprotokolle über den Schutz der Opfer be-
waffneter Konflikte sowie über die Maßnahmen vorzulegen, 
die zur Stärkung des bestehenden humanitären Völkerrechts er-
griffen wurden, unter anderem im Hinblick auf seine Verbrei-
tung und seine vollinhaltliche Umsetzung auf einzelstaatlicher 
Ebene; 

 12. beschließt, den Punkt "Stand der Zusatzprotokolle zu 
den Genfer Abkommen von 1949 über den Schutz der Opfer 
bewaffneter Konflikte" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/15 

Verabschiedet auf der 52. Plenarsitzung am 19. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/560, Ziffer 7)10. 

57/15. Erwägung wirksamer Maßnahmen zur Verbes-
serung des Schutzes und der Sicherheit der diplo-
matischen und konsularischen Vertretungen und 
Vertreter 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs11, 

 
9 Resolution 54/263, Anlage I. 
10 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Argentinien, Aserbaidschan, Australien, Belgien, Belize, 
Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi, Finnland, 
Frankreich, Georgien, Irland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Kuba, 
Luxemburg, Madagaskar, Malta, Marshallinseln, Niederlande, Nigeria, 
Norwegen, Österreich, Peru, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, 
Russische Föderation, Schweden, Schweiz, Sierra Leone, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Suriname, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, 
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland und Zypern. 
11 A/57/99 und Corr.1 und Add.1 und 2 und A/INF/56/6 und Add.1. 




